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Auch 2017 verschärften sich die Passungsprobleme (mangelnde Überein-

stimmung zwischen Angebot und Nachfrage): Trotz einer erneuten Zunahme 

von Aus bildungsplätzen blieb das Ausmaß an Versorgungs problemen von 

 Aus bil dungs stellenbewerbern nahezu unverändert (Quelle: BIBB-Studie  

„Die Ent wicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2017; Bonn, 13.12.2017).  

Bis zum Stichtag 30. September 2017 waren bundes weit 80.200 Bewerbende 

bei der Bundes agentur für Arbeit als „noch suchend” gemeldet (– 400 im 

 Vergleich zu 2016), aber 48.900 Ausbildungsstellen blieben offen, so viele  

wie seit 1994 nicht mehr (+ 5.500 bzw. + 12,6 Prozent im Vergleich zu 2016).

Passungsprobleme zeigen sich insbesondere regional sehr unterschiedlich.  

Große Unterschiede gibt es in dem Angebot an Ausbildungsplätzen und 

 Bewerbern: In Bayern überstieg zum Ende des Ausbildungsjahres 2016/2017 

die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze die Zahl der unversorgten Bewer-

benden um das Zehnfache, während es in Schleswig-Holstein einen Überhang 

an unversorgten Bewerbenden gab. Hier kamen auf jede unbesetzte Aus-

bildungsstelle knapp 1,4 unversorgte junge Menschen. (Quelle: Interaktive 

Regionalkarten, 2017 www.bibb.de/naa309-2017)

Daneben passen auch die gewünschten Ausbildungs berufe der Jugendlichen  

oft nicht mit dem Angebot in der Region zusammen. Das Policy Paper zeigt 

 Möglichkeiten auf, wie junge Menschen zu Mobilität zu ermutigen und Passungs-

probleme zu verringern sind. Berücksichtigt wird dabei auch, dass die Hürden 

nicht nur finanzieller Art sind (Miete; Heimfahrten), sondern auch in tief 

 sitzenden Ängsten vor dem Verlust von Familie, Freunden, Heimat bestehen.

Der junge Mensch steht im Focus des Policy Papers: Für die Aufnahme einer 

 Ausbildung seine vertraute Umgebung zu verlassen ist ein großer Einschnitt. 

 Deshalb spielt beim Jugendwohnen, das eine wichtige Funktion für Mobilität 

 einnimmt, der Aspekt  sozial pädagogischer Begleitung eine wichtige Rolle.

einleitung
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emPfeHlung 1

landesweit kostengünstige „azubi-tickets”  

einführen

Die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer 

 bildung muss konkreter werden: azubis sind genauso 

wie  studierende auf vergünstigte öPnv-tickets 

 angewiesen. alle bundesländer sollten „azubi-tickets” 

nach hessischem vorbild einführen.

emPfeHlung 2

akteure der berufsberatung müssen mobilität stärker  

in den fokus rücken

unterstützungsmöglichkeiten von mobilität müssen in 

berufsorientierenden maßnahmen der bundesagentur  

für arbeit, unternehmen, verbänden, kammern, Jugend-

berufsagenturen und schulen stärker thematisiert 

 werden.

emPfeHlung 3

Jugendwohnen auf bundes- und landesebene stärken

angesichts der steigenden bedeutung des Jugend-

wohnens soll die gesetzliche verbindlichkeit des Jugend-

wohnens im sgb viii erhöht werden.

Die bundesländer und die bundesagentur für arbeit sind 

aufgefordert, auch Jugendliche in vollzeitschulischen 

berufsausbildungen explizit auf das Jugendwohnen 

 hinzuweisen.

emPfeHlung 4

Qualität des Jugendwohnens sicherstellen

Die aufnahme einer ausbildung fernab der Heimat 

trifft zusammen mit der Phase einer (generell) 

 verlängerten adoleszenz, nicht selten verbunden  

mit punktuellen krisen. Diese sind nicht automatisch  

mit der vollendung des 18. lebensjahres abgeschlos-

sen. Jugendwohnen soll daher sozialpädagogische 

begleitung von jungen menschen mit erhöhtem 

 förderbedarf ermöglichen.

emPfeHlung 5

Qualität von gebäuden und Wohnräumen  

erhalten

zur Überwindung des sanierungsstaus in den 

  gebäuden des Jugendwohnens ist eine anhebung  

der förderquote seitens der öffentlichen Hand auf 

mindestens 50 Prozent zu empfehlen. auch ist ein 

langfristiger Planungshorizont für baumaßnahmen 

notwendig.

emPfeHlungen im Überblick
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emPfeHlung 1

landesweit kostengünstige „azubi-tickets” 

 einführen

Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer 

 bildung in die Praxis umsetzen

genauso wie studierende sind azubis, die oft weite 

Wege (ausbildungsplatz/berufsschule) zurücklegen 

 müssen, bundesweit auf vergünstigte öPnv-tickets 

angewiesen. neben der Wohnung sind fahrtkosten für 

73 Prozent der azubis der größte kostenfaktor.

alle bundesländer sollten „azubi-tickets” nach dem 

 vorbild des hessischen „schüler- und azubi-ticket” für 

den öffentlichen Personennahverkehr (öPnv) einführen. 

im umkreis von ballungszentren wie Hamburg oder an 

landesgrenzen sind länderübergreifende tickets sinn-

voll. in ländlichen gebieten sind anrufsammel-taxen  

zu betrieben/berufsschulen zu empfehlen.

Qualität des „azubi-tickets” sichern

n auszubildende (und lernende an allgemeinbildenden 

schulen) können das „azubi-ticket” in dem gesamten 

bundesland, in dem sie wohnen und ihre ausbildung 

absolvieren, nutzen.

n Die „azubi-tickets” sollten (genau wie die semester-

tickets für studierende) zu jeder tages- und nachtzeit 

gültig sein.

n sinnvoll ist eine finanzierung nach hessischem modell: 

Der Jahrespreis beträgt 365 euro (1 euro am tag), 

mindereinnahmen bei den verkehrsverbünden 

er stattet das land.

emPfeHlung 2

akteure der berufsberatung müssen mobilität  

stärker in den fokus rücken

Ziel: Jugendliche zu einer überregionalen ausbildung 

ermutigen

berufsorientierung durch die bundesagentur für arbeit, 

unternehmen, verbände, kammern, Jugendberufs-

agenturen und schulen müssen aktuelle informationen 

zu ausbildungsplätzen als auch zur unterstützung von 

mobilität, z. b. durch Jugendwohnen, bereit halten.  

Diese informationen müssen aber zuvörderst in dem 

personellen und medialen Dienstleistungsangebot der 

bundesagentur für arbeit sichtbarer werden. Dies kann 

beispielsweise durch eine bessere verlinkung der digi-

talen lehrstellenbörse der bundesagentur für arbeit  

mit beratungsangeboten wie der lehrstellenbörsen  

der kammern bestehen. auf diese und weitere infor - 

ma tionen sind insbesondere kmus (kleine und mittlere 

unternehmen), aber auch schulen und eltern ange-

wiesen, die die fördermöglichkeiten von mobilität erst 

einmal selbst kennen lernen müssen, bevor sie junge 

menschen darüber informieren.

berufs- und studienorientierung in schulen muss 

berufliche Mobilität stärker berücksichtigen

Die in den curricula aller schulformen der sekundar-

stufen i und ii verankerte berufsorientierung muss 

 stärker auf das Thema „Berufliche Mobilität” eingehen. 

curricula sollen explizit auf wichtige informationsquellen 

für beratende fachkräfte in schulen hinweisen: Die 

 bundesagentur für arbeit, unternehmen, kammern  

und Jugendberufsagenturen.

emPfeHlung 3

Jugendwohnen auf bundes- und landesebene 

 stärken

unverzichtbare Kernelemente des Jugendwohnens

1. Zielgruppe

Jugendwohnen ist ein unterstützungsangebot für junge 

menschen im alter von 14 bis 27 Jahren, die ausbil-

emPfeHlungen im Detail 
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dungs- oder arbeitsmarktbedingt ihre familie verlassen, 

mobil sein und an einem von ihrem zuhause weiter 

 entfernten Ort ihre berufs- (schulische) oder berufliche 

ausbildung absolvieren und die Herausforderungen des 

alltags meistern müssen. 

2. Ziel

Jugendwohnen zielt auf die unterstützung junger 

 menschen im Übergang von der schule in ausbildung 

und beruf. es trägt insoweit zu einem ausgleich regio-

naler  Disparitäten auf dem ausbildungsmarkt, zu einer 

 erfolgreichen berufsausbildung und somit zur fach-

kräfte sicherung bei.

3. Jugendwohnen ist mehr als „ein Dach über dem Kopf”

Jugendwohnen bietet jungen menschen bezahlbaren 

Wohnraum und bedarfsorientiert sozialpädagogische 

begleitung. im Jugendwohnen gehören in der regel auch 

feste Mahlzeiten im Tagesverlauf (Voll- oder Teilverpfle-

gung) zum angebot. Die konstitutive sozialpädagogische 

begleitung im Jugendwohnen ermöglicht es so auch 

 minderjährigen, fern des elternhauses zu wohnen. 

zudem stellt sie für alle bewohnerinnen und bewohner 

ein niedrigschwelliges, freiwilliges angebot dar.

4. Jugendwohnen ist eine Leistung der Kinder- und 

Jugendhilfe

Die rechtliche verankerung in der kinder- und Jugend-

hilfe gilt unabhängig von der frage, ob der träger der 

öffentlichen Jugendhilfe diese Jugendhilfeleistung finan-

ziert. einrichtungen des Jugendwohnens benötigen 

immer dann, wenn sie minderjährige aufnehmen, eine 

betriebserlaubnis nach § 45 sgb viii. 

gesetzliche Verbindlichkeit im sgb Viii erhöhen

als leistung der kinder- und Jugendhilfe ist das Jugend-

wohnen im § 13 absatz 3 des sgb viii als angebot 

innerhalb der Jugendsozialarbeit rechtlich verankert und 

definiert. Um der steigenden Relevanz des Jugendwoh-

nens rechnung zu tragen, soll die gesetzliche verbind-

lichkeit des leistungstatbestands Jugendwohnen erhöht 

werden und die verantwortung der Jugendhilfe für das 

Jugendwohnen gestärkt werden. auch soll der fachbe-

griff „Jugendwohnen”, der eindeutig der leistung nach  

§ 13 abs. 3 des sgb viii zugeordnet ist, im sgb viii 

etabliert werden. Dies erleichtert die inanspruchnahme 

und die zuordnung des Jugendwohnens. Die ergänzte 

fassung lautet:

„Jungen menschen soll während der teilnahme an schu-

lischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei 

der beruflichen Eingliederung Unterkunft in sozialpäda-

gogisch begleiteten Wohnformen („Jugendwohnen”) 

angeboten werden.”

Jugendwohnen in kommunale Planungsprozesse  

mit einbeziehen

angebote des Jugendwohnens reichen vom Jugend-

wohnheim über Wohngruppen, einrichtungen der Hilfen 

zur erziehung, blockschulwohnheimen bis hin zu inter-

naten, die zu einer berufsbildenden einrichtung (berufs-

bildungswerk, berufsfachschule, überbetriebliche lehr-

lingsunterweisung etc.) gehören. Jugendwohnen ist 

offen für innovative formen des Wohnens, die beispiels-

weise dezentral organisiert sind.

Da sich berufsschulen zunehmend in einzelnen regionen 

konzentrieren, werden in zukunft immer mehr junge 

menschen die ausbildung ihrer Wahl nicht ohne (zeit-

weisen) umzug absolvieren können. Daher werden die 

angebote des Jugendwohnens an bedeutung noch 

zunehmen.

Das Jugendwohnen muss daher nicht nur in der Jugend-

hilfeplanung, sondern auch in der kommunalen stra-

tegischen Wohnraum- bzw. bauleitplanung stets berück-

sichtigung finden. Gerade in Ballungsgebieten wird 

bezahlbarer Wohnraum immer knapper. Dieses angebot 

und damit das absolvieren einer ausbildung dürfen nicht 

am mangelnden immobilienangebot scheitern.

Jugendliche in vollzeitschulischen berufsausbildungen 

in ihrer ausbildungsmobilität stärker unterstützen

Über ein viertel der berufsausbildungen sind keine 

 dualen ausbildungen, sondern werden an berufsfach-

schulen mit betrieblichen lernphasen absolviert. 2016 

haben in den zukunftsträchtigen bereichen erziehung, 

Bildung, Gesundheit und Pflege 175.000 junge Men-

schen eine ausbildung begonnen. gerade in berufen des 

sozial-, gesundheits- und erziehungswesens zentrieren 
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sich ausbildungsstätten in großstädten oder einzelnen 

regionen. Wenn die berufsfachschulen hier keine eige-

nen Wohnangebote vorhalten („schwesternwohnheim”), 

sollte das Jugendwohnen als unterstützungsangebot 

stärker genutzt werden. Die bundesländer und die 

 bundesagentur für arbeit sind aufgefordert, auch die 

Jugendlichen mit interesse an vollzeitschulischen 

berufsausbildungen durch information und beratung  

in ihrer ausbildungsmobilität zu unterstützen. sie sollten 

in der berufswege-/ausbildungsberatung explizit auf die 

möglichkeit der nutzung des Jugendwohnens für diesen 

Personenkreis hinweisen.

emPfeHlung 4 

Qualität des Jugendwohnens sicherstellen

Kernangebot: sozialpädagogische begleitung

zentrales Qualitätsmerkmal des Jugendwohnens ist die 

sozialpädagogische begleitung. Diese macht den jungen 

menschen angebote zur freizeitgestaltung, vermittelt 

lebenspraktische fähigkeiten und kenntnisse, fördert 

soziale kompetenzen, ermöglicht Partizipation, erleich-

tert das Ankommen und Einfinden in der zunächst 

 fremden umgebung und ist ansprechbar für alle fragen, 

Probleme und krisen, die sich beispielsweise im zusam-

menhang mit dem leben am neuen ort, dem zusam-

menleben in einem Haus oder dem absolvieren von 

 ausbildung und schule ergeben können.

Der hierfür erforderliche bedarf an sozialpädagogischen 

fachkräften richtet sich nach der konzeption der ein-

richtung, den vorgaben in rahmenverträgen bzw. von 

kostenträgern und den realen pädagogischen bedarfen. 

es gibt hier eine große bandbreite von traditionen und 

standards, von bundesland zu bundesland und von 

kommune zu kommune. allen gemeinsam sind dabei  

die vorschriften in § 45 sgb viii zur erteilung einer 

betriebserlaubnis.

Verbindlichkeit und transparenz der Kostenerstattung 

für alle bewohnergruppen 

Auszubildende finanzieren ihre Unterbringung im 

Jugendwohnen in der regel selbst. bei bedarf ist eine 

Refinanzierung der Kosten über die Berufsausbildungs-

beihilfe (bab) der bundesagentur für arbeit möglich. 

(grundlage: tagessatz der einrichtung des Jugend-

wohnens, der in der regel auf einer leistungs- und 

 entgeltvereinbarung mit dem öffentlichen träger der 

Jugendhilfe basiert). Die finanzierung des Jugendwoh-

nens für blockschülerinnen und -schüler ist je nach 

 bundesland unterschiedlich geregelt. 

Schülerinnen und Schüler finanzieren ihre Unterbringung 

in einer einrichtung des Jugendwohnens ebenfalls selbst 

und können schüler-bafög beantragen. Die kosten-

erstattung bei unterbringung von schülerinnen und 

schülern im internat bzw. Jugendwohnen wird im bun-

desausbildungsförderungsgesetz (bafög) sowie in der 

Härteverordnung (Härtev) geregelt. Die auslegung der 

entsprechenden Paragraphen im bafög und der Härtev 

führt bei den örtlichen kostenträgern aufgrund kom-

plizierter und uneindeutiger Formulierungen häufig zu 

unsicherheit und einer uneinheitlichen leistungsbewilli-

gung. Die zuständigen ministerien der bundesländer  

sind aufgefordert, rechtsverordnungen zu erlassen, die 

eine einheitliche, ermessensfreie und für alle beteiligten 

transparente bewilligung dieser leistung nach standards 

der Jugendhilfe gewährleisten.

sozialpädagogische begleitung von jungen menschen 

mit erhöhtem förderbedarf ermöglichen

sozialpädagogische leistungen für auszubildende, die 

beispielsweise zur Überwindung sozialer benachteiligun-

gen einen höheren förderbedarf haben, können im rah-

men des Jugendwohnens erbracht werden, gehen aber 

über den standard einer alltagsbegleitung hinaus. Den 

rahmen hierfür bilden rahmenverträge nach § 78f sgb 

viii, zumindest aber orientierungswerte oder vergleich-

bares auf landesebene; solche sollten in allen bundes-

ländern im rahmen der arbeitsstrukturen der kinder- 

und Jugendhilfe unter federführung der jeweiligen 

obersten landesjugendbehörde für das Jugendwohnen 

entwickelt und etabliert werden. § 78a abs. 1 satz 1 

sgb viii fordert die arbeitsgemeinschaften nach § 78 

sgb viii auf, in diesem sinne zur umsetzung der §§ 

78b bis 78g tätig zu werden. entsprechende leistungs- 

und Qualitätsvereinbarungen obliegen in jedem fall der 

aushandlung vor ort.
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regelmäßiges monitoring der Qualitätsstandards

Die zusammenschlüsse der einrichtungen des Jugend-

wohnens entwickeln in abstimmung mit der öffentlichen 

Jugendhilfe und weiteren Partnern wie kammern und 

innungen, Wirtschaftsverbänden oder schulen Qualitäts-

standards zum Jugendwohnen, beschreiben diese regel-

mäßig, aktualisieren und kommunizieren sie und tragen 

zu deren umsetzung in der Praxis bei. ausWärts 

zuHause (bundesweiter zusammenschluss der Jugend-

wohneinrichtungen) ist das gütesiegel für diejenigen 

einrichtungen des Jugendwohnens, die sich zu 13 Quali-

tätsmerkmalen bekennen und verpflichten und diese im 

rahmen einer selbstevaluation regelmäßig überprüfen. 

Die im rahmen des modellversuchs „ausbildung in viel-

falt” entwickelten Programmbausteine können ebenfalls 

zur Qualitätsentwicklung im Jugendwohnen beitragen.

emPfeHlung 5

Qualität von gebäuden und Wohnräumen erhalten

Zuschüsse der öffentlichen hand für bauinvestive 

maßnahmen

bei den einrichtungen des Jugendwohnens bestand 

nachweislich bereits 2011 ein baubezogener investiti-

onsbedarf in Höhe von 1 mio. euro je einrichtung, der 

sich seitdem weiter erhöht hat (Quellen: „leben.lernen.

chancen nutzen” verband der kolpinghäuser e.v., 2012/ 

studie des Heinz-Piest-institutes für Handwerkstechnik 

(HPi) im auftrag des bibb, 2006). Die in den mit den 

öffentlichen Jugendhilfeträgern vereinbarten leistungs-

entgelten kalkulierten beträge für bauinvestitionen 

 reichen nicht zur rücklagenbildung für notwendige 

sanierungsmaßnahmen. De facto ermöglichen sie nur 

die instandhaltung von gebäuden (mobiliar, kleinere 

reparaturen etc.). sollen einrichtungen erhalten und 

attraktiv für Jugendliche bleiben, ist die anhebung der 

förderquote seitens der öffentlichen Hand auf mindes-

tens 50 Prozent zu empfehlen (bisher 35 bis max.40 

Prozent), insbesondere für träger, denen keine weiteren 

Drittmittel (z. b. kirchliche mittel) zur verfügung stehen.

bund und länder sind aufgefordert, hierfür gemeinsam 

mit den fördernehmern eine lösung zu erarbeiten. mit 

diesem Policy Paper laden die fördernehmer die förder-

geber ein, in einen gesprächsprozess einzutreten.

Langfristiger Planungshorizont für finanzielle 

 förderung

erfahrungen der vergangenen förderperioden zeigen, 

dass umfangreiche bau- und sanierungsmaßnahmen  

in den bisherigen förderzeiträumen von zwei bis drei 

Jahren in der regel nicht zu bewältigen sind. notwendig 

ist ein möglichst langer förderzeitraum, der es den ein-

richtungen ermöglicht, baumaßnahmen sorgfältig zu 

planen und durchzuführen.

Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes bei 

 teilprojekten oder kleineren baumaßnahmen 

für kleinere baumaßnahmen (bis zu 250.000 euro) ist 

eine reduzierung des hohen verwaltungsaufwandes bei 

den „richtlinien für die Durchführung von zuwendungs-

baumaßnahmen” (rzbau) sinnvoll. Die vereinfachung 

der antragstellung erleichtert kleinere baumaßnahmen 

und trägt dazu bei, einen sanierungsstau zu verhindern. 

auch sollte die möglichkeit geschaffen werden, eine 

geplante gesamtsanierungsmaßnahme in mehrere klei-

nere anträge aufzuteilen (z. b. für verschiedene bau-

abschnitte oder bereiche wie küche/sanitäranlagen), 

um sanierungsstaus sukzessive abzubauen.

den einrichtungen berater an die seite stellen

Die Planung einer großen sanierungs- und/oder bau-

maßnahme bringt vielfach die verantwortlichen bei  

den einrichtungsträgern an ihre kompetenzgrenze.  

eine umfassende unterstützung und beratung von staat-

licher seite ist bereits in der frühphase sinnvoll und 

würde zudem einrichtungen ermutigen, bauinvestive 

maß nahmen anzugehen. Hierzu ist die einrichtung einer 

entsprechenden beratungsstelle bei „ausWärts 

zuHause” in form eines Pilotprojektes durch das bmbf 

(bundesministerium für bildung und forschung) geeig-

net. auch muss eine geeignete form der kontrolle von 

bauinvestiven maßnahmen entwickelt werden.
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